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An das  
Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft,  
Infrastruktur, Verkehr und Technologie 
Prinzregentenstraße 28 
80 538  München 
 
 

Einwendung 
 
zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) Ziviler Luftverkehr, 
Sonderflughafen Oberpfaffenhofen, Ziele BV 1.6.5 und BV 1.6.8           
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
gegen den o. g. Entwurf wende ich ein, dass der Bestand lt. Ziel 1.6.5 auch das bisher 
genehmigte Jahreskontingent von 9.725 Flugbewegungen für den qualifizierten 
Geschäftsreiseflugverkehr beinhaltet.  Damit wird der umstrittene Geschäftsreiseflugverkehr am 
Standort festgeschrieben. Zusätzliche Genehmigungen für den Geschäftsreiseflugverkehr und 
evtl. neue Segmente der Allgemeinen Luftfahrt sind in Zukunft nicht auszuschließen. 
So heißt es in der Begründung zu BV 1.6.5:  „Der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen ist durch 
andere zivile Flughafenstandorte insbesondere aus Kapazitätsgründen 
nicht ersetzbar“.  Dieser Satz macht nur dann Sinn, wenn -  neben der unbestrittenen Funktion 
als Werks- und Forschungsflughafen -  die Nutzung durch weitere Segmente der Allgemeinen 
Luftfahrt offen gehalten werden soll.  
 
Der aktuelle Entwurf der Staatsregierung lässt eine erhebliche Interpretationsbreite zu, die von 
Fachanwälten bestätigt wurde. Ich bin über diese Entwicklung besorgt und enttäuscht und 
fordere die Staatsregierung daher auf, 
unter Ziel 1.6.5 klarzustellen: 
        Der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen soll in seinem Bestand als Werks- 
        und Forschungsflughafen gesichert werden. Zur Bestandssicherung ist 
        die Aufnahme von qualifiziertem Geschäftsreiseflugverkehr nicht erfor- 
        derlich 
und bei Ziel 1.6.8  anstelle von Satz 3  wie folgt zu formulieren: 

In der Region München (14) steht dafür der internationale Verkehrsflughafen 
München zur Verfügung. Zusätzlich dazu soll kein Verkehrslandeplatz zugelassen 
werden.   

  
Ich bitte um entsprechende Anpassung des LEP einschließlich der Begründungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
....................................... 
(Unterschrift) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.03.09 – 1’2 


